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Zwei neue Gesetze zur Aenderung der

Reichsversicherungsordnung
Von Gustav Hoch, Hanau a. M.

Noch am letzten Tage vor den Osterferien hat der Reichstag

zwei neue Gesetze zur Aenderung der Reichsversicherungs-

orduung fertig gemacht: das Gesetz, betreffend Aetxlerung in der

Unfallversicherung, und das Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes

über eine außerordentliche Beihilfe für Empfänger von Renten

aus der Invalidenversicherung vom 26. Dezember 1920.

Das e r s t e G e s e t z ist durch die Beschlüsse des Reichs¬

tags beträchtlich über den Rahmen ausgedehnt worden, den das

Rcidisa'bcitsministerium ursprünglich in seinem Entwurf fest¬

gelegt hatte. Nach diesem Entwurf sollte das Gesetz nur „die

Berechnung des Jahresverdierstes in der Unfallversicherung44
andern und war auch so in seiner Ueberschrift bezeichnet.

Die Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes ist in der Un¬

fallversicherung deshalb so wichtig, weil sich danach der Betrag

der Unfallrente für den Verunglückten oder Seine Hinterbliebenen

abstuft. Die Unfall rente beträgt, solange der Verletzte in¬

foige des Unfalls Völlig arbeitsunfähig ist, zwei Drittel des

„Jahresvcrdienstes4'« die sogenannte Vollrente. Ist der Verletzte

nur zu einem Teile erwerbsunfähig, so erhält er auch nur den

Teil dei VoÜrente, der dem Maße seiner Erwerbsunfähigkeit ent¬

spricht. Wer z.B. die Hälfte Seiner Erwerbsfähigkeit eingebüßt
hat. erhält demnach die Hüllte der Voürente.

Der hier zifgi unde gelegte „J a h r e s a r b e i t s v e r d i c n s t44

Ist aber nicht in allen Fällen gleich dem wirklichen Arbeits¬

verdienst. Vielmehr beifit es in | 563 Absatz 2 der RVO.:

„Sowe.t der Inhresnrbeitfverdienst 1800 Mk. übersteigt,

wird er nur mit einem Drittel ungerechnet.4"

Verdient z.B. ein Arbeiter letzt lo^HH) Mk. das Jahr und ver¬

unglückt er !>ci der Arbeit, so wird sein „Jahresarbeitsverdienst"
für die Berechnung der Rente in der Weise festgesetzt: 15000

minus 1800 — 13 2<M) Mk. „Jahresverdienst" = 1800 + 13 200

3

js 1800 + 4400 = 6300 Mk. Davon die Vollrente = 6200 X 2

3

es 4184 Mk. Mit diesem Betrag soll ein Familienvater aus¬

kommen, der bis zu dem Unfall 15000 Mk. verdient hat! Das

ist unmöglich. Deshalb haben die Arbeiter schon lange eine

angemessene Erhöhung der Unfalfrente gefordert, und der Reichs¬

tag hat dann auch eine derartige Gesetzesvorlage verlangt.

Die Regierung legte im Februar dieses Jahres einen Entwurf

vor, nach dem die Lohngrenze für die Drittelnnf von

1800 Mk. auf 5400 Mk. erhöht werden sollte. Danach stellte

sich die Berechnung fiir jenen Verunglückten, der 15000 Mk. im

Jahr verdient hatte: 15000 — 5400 = 9600Mk, „Jahresarbeitsver-

dienst" = 54<>o + WjflO — 8600 Mk. Davon die Vollrente

3
k 8600 X % - 573..f¦: Mk. Auch dieser Betrag ist für den

Jahresbedarf einer Familie bei den jetzigen Teimranffsverhftlt-
nisseu ungenügend. Daher herrschte im Reichstage Einigkeit

darüber« dal die Unfallrenten weiter erhöht werden müssen.

Aber wieweit? Darüber gingen die Meinungen auseinander.
.

emiDie S o z i a I d e m o k rate n waren von jeher nicht mit dein

Verfahren einverstanden. In dem ersten „Gesetzentwurf, f

treffend die Unfallversicherung der Arbeiter" an dem Jahre

18*1 war von der Drittelttttg gar nicht die Rede; vielmehr sollte

In allen Fällen die Vollrente gleich sein % dts wirkHeben Arbeits«

Verdienstes. Erst der damalige Rcichstagsausschuß lügte 6*1

Einschränkung hinzu, und zwar die:

Uebersteigl der jährliche Arbeitsverdienst1 die Summe von

2UO0 Mk., so bleibt der Mehrbetrag auCei Berechnung.

Sehr lehrreich sind die Gründe, die der Ausschußbericht für

diese Einschränkung anführt: Mehrere Mitglieder, so heißt es

in dem Bericht Seite 18 zu § 8, die sich dabei auf mehrere

Eingaben beziehen konnten, erklärten, daß die Vollrente im Be¬

trage von % des wirklichen Arbeitsverdienstes möglicherweise

zu einer übergroßen Belastung der Gewerbe führen könne,
namentlich des Kohlenbergbaues« der nicht durch einen Zoll ge¬

stützt ist. — Gerade das Beispiel des Kohlenbergbaues zeigt, wie

venig berechtigt die Angst im Jahre 1881 gewesen ist. Die

Kohlenbergtierren haben, ebenso wie die andern Großgew erbler,

in den Jahren der Unfallversicherung so große Gewinne ein¬

gesteckt, daß sie auch etwas höhere Kosten der Unfallversiche¬

rung sehr gut hätten tragen können. Trotzdem haben die bürger¬

lichen Parteien den „Grund'' von den „möglicherweise" zu hock
weidenden Kosten der Unfallversicherung seit dem Jahre 1881

bis auf den heutigen Tag bei jeder Gelegenheit wiederholt

Der Ausschußbericht hebt dann noch einen weitereu GnmJ

für jene Einschränkung hervor. Er fährt nämlich iort: Auch

könne eine Unbilligkeit darin gesehen werden, w enn etw :t

ein erwerbsunfähig gewordener jugendlicher Arbeiter zeitlebens

die verhältnismäßig hohe Rente bezieht, während ein anderer.

der nach langer Arbeit durch Alter erwerbsunfähig geworden ist«
sich meistens mit einem weit geringeren Satze seines bisherigen
Verdienstes begnügen muß. Dieser „Grund" ist ein bezeichnendes

Beispiel bürgerlicher Arbeiterircundiiehkeit: Zunächst werden die

kläglichen Uniallrenten als „verhältnismäßig hoch" hingestellt
und dann wird aus der ¦ ngc n ti g ende n Versorgung der

alten Arbeiter nicht etwa auf die Notwendigkeit, diese Ver¬

sorgung zu irerbeseerp, gefolgert, sondern umgekehrt ein »Grund*1
dafür abgeleitet« auch die Unfallrenten möglichst unzureichend zu

machen. Diese Art von Arbeiterfreundlichkeil zeigte sich seit¬

dem ebenfalls bei den Beratungen der verschiedenen Arbeiter«

versicherungsgesetze bis zu dein letzten immer wieder.

Die Sozialdemokraten beantragten schon im Jahre 1881 die

Streichung der Einschränkung und die Erhöhung der Vollrente

aui den „vollen Ersatz des bisherigen Arbeitsverdienstes"; sie

drangen aber damit nicht durch. Die bürgerliche Mehrheit nahm

die Passung des Regierungsentwurfs mit der Einschränkung des

Ausschusses an.

Obgleich der Entwurf Schließlich vom Bundesrat abgelehnt
1 urde, so daß damals das Uinallversichcrimgsgesetz nicht zu¬

stande gekommen ist« hat die Einschränkung des Ausschusseseine

bleibende Bedeutung erlangt: denn sie ist zunächst in den Ent¬

wurf des Jahres 1882 und dann, etwas geändert in den Entwurf

des Jahres 1884 und. trotz des Widerspruches der Sozialdemo¬

kraten, in das erste Unfallversicherungsgesetz (vom 6. Juli ihm*

übergegangen. Danach wurde bei der Berechnung des „Jahres-

arbeitsVerdienstes"
der 4 Mk. übersteigende Tagesbetra« nur mit einem Drittel

angerechnet.

In dieser Fassung war die Einschränkung auch noch in dem

Regierungsentwurl für das Qewerbe-Ünfallverstchernngsgesets
des Jahres 1900« Auch letzt wieder wendeten sich, bereits im

Ausschuß, die Sozialdemokraten gegen die Einschränkung, uni

forderten in erster Linie ihre Beseitigung überhaupt. Da sie

damit keinen Erfolg hatten. Sachten sie die Dritttlungsgrenze

möglichst hinaufzubringen. Das Ergebnis war. daß bei der Be*

recbnnng des Jahresarbeitsverdienstes
der 1500 Mk. übersteigende Betrag ruf mit '•< angerechnet
v urJe.

Dieselbe Bestimmung schlug der Regierungsentwurl für die

Reichsv ersieherungsordnung vor« Wiederum kam es zu Ausein¬

andersetzungen mit den Sozialdemokraten darüber, daß d.e

Drittelnng eine Ungerechtigkeit gegen die Verunglückten ist. Sie

erreichten aber auch jetzt nur die Erhöhung der Drittelungsgretue

aui 180U Mk,
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tbstvei tändücli nahmen die Sozialdemokraten, unter d

Druck der gegen*artigen Teuerung, den Kampi ^egen die Dritte-

lung« wie sie in dem neuesten Gesetzentwurf enthalten ist, mit

i v i größerem Nachdruck auf. Zur.äch^t beantragten sie, daß

der volle Jahresarbeitsverdienst stets der 1 ng der

l f«tllreute sugnmde gelebt, also jede Einschränkung dieses

Grundsatzes gestrichen wird. Sie wiesen de*n Einwand zurück,

d;-.ß dann ««zu hohe* Unfallrenten aas *hlt werden. Gegen¬

über den letzigen Kosten der U tenshaltung bleiben die Arbeiter¬

lohne in sehr engen Grenzen, so daß die Voilrente, die ja nur

\ des Lohnes betrat, erst recht nicht zu hoch ist. Dasselbe

Kiit auch lür die allermeisten Bctriebsbeamten, für deren Ver-

s :herun chl Dber Aer eire Gehaltsgrenze bestand,

d.e — wie von vornherein anzunehmen war —. nicht übermäßig

erhöht werden v le« Die bürgerlichen Parteien und die Re-

g erungsvertreter brachten genau dieselben Gründe vor, wie ihre

\()UM;.-Cr im Jahre — 1881: So hohe Ausgaben würden für die

Oewerbeunternehroer unerträglich sein; und die .«zu hohen44

Renten v i eine Ungerechtigkeit, sobald der Wert unseres

Geldes wieder steigt, die Löhne fallen, aber iür die jetzt fest¬

gesetzten Renten immer derselbe Betrag ausgezahlt werden

muß. Weil aiso vielleicht — kein Mensch kann sagen,

wann; lei Jer ist In absehbarer Zeit eine wesentliche Besserung

unserer Tcuerungsverhältmsse nicht zu erwarten — unsere

Geldverhältnisse anders werden, deshalb sollen die armen Ver¬

unglückten gegenwärtig nicht eine wirklich angemessene Reute

erhalten! Dabei betonten dieselben Herren immer wieder, daß

es sich jetzt nur um ein vorläufiges Gesetz handelt, eine gründ¬

liche Aenderung der gesamten Arbeiter- und Angestelltenver¬

sicherung möglichst bald durchgeführt und dann auch diese

Angelegenheit von neuem geregelt werden muß.

Erfreulich war, daß in diesem Kampf die drei sozialistischen

Parteien einheitlich vorgingen. Die Vertreter der alten sozial¬

demokratischen Partei hatten sich von vornherein mit den Un¬

abhängigen über d*e wichtigsten Antrüge verständigt« und die

Kommunisten schlössen sich ihnen an. soweit sie überhaupt ein¬

griffen. Dennoch war alles vergebens; die bürgerliche Mehr¬

heit nahm von neuem die Drittelung an.

Der Kampf wiederholte sich um die Fratfe, bei w e 1 c li e r

Lohn hohe die Drittelung beginnen soll.

I>er Regierungsentwurf hatte vorgeschlagen bei 5400 Mk.

Im Jahr.
Dr. Moldenhauer (Deutsche Volkspartei) und Dr, Reichert

(Deutschnational) beantragten 7500 Mk.

Die Demokraten beantragten 9000 Mk.

Andre (Zentrum) beantragte 12 000 Mk.

Die Sozialdemokraten beantragten 18000 Mk.

Der Antrag der Sozialdemokraten wurde gegen die soziali¬

stischen Stimmen abgelehnt und dann der Antrag des Zentrums

angenommen. I>eider gelang es der Regierung, zwischen der

Beratung des Gesetzentwurfs im Ausschub und in der Vollver¬

sammlung, die bürgerlichen Parteien zu bewegen, die Drittelungs¬

grenze noch weiter herabzusetzen, nämlich bis auf 10200 Mk.

So wurde in der dritten Lesung des Entwurfs mit einer kleinen

Mehrheit gegen die Sozialisten endgültig beschlossen.

Bezeichnend ist es, wie hierbei die Bürgerlichen den Vor¬

läufigen Rcichswirtschaftsrat gegen die Forderungen der Sozia¬

listen ausspielten. Der sozialpolitische Ausschuß des Vorläufigen

Reichswirtschaitsrats hat nämlich am 28. September 1920 be¬

schlossen, die Feststezung der Dritttlungsgrenze auf 7500 Mk.

vorzuschlagen. Dagegen haben nur 6 Arbeitgeber gestimmt, weil

ihnen puefa diese Grenze noch zu hoch war. Alle Arbeiter¬

vertreter hatten aber dafür gestimmt. So teilte die Regierung im

Ausschuß mit. Darauf wiesen die Bürgerlichen wiederholt bin

zum Beweise dafür« daß, selbst bei Berücksichtigung der weiteren

Verteuerung seit September vorigen Jahres, 9<>00 oder 10 200 Mk.

genügen.

Für die landwirtschaftlichen Arbeiter, die

nicht zu den Betriebsbeamten oder Facharbeitern gehören, richtet

sich die Unfallrente nach dem Jahresarbeitsverdienste, den zur

Zeit des Unfalls landwirtschaftliche Arbeiter durch landwirt¬

schaftliche und andere Erwerbstätigkeit am Beschäftigangsorte

durchschnittlich erzielen« Auch hier wird der Jahres-

arbeitsverdieust, soweit er 1800 Mk. übersteigt, nur mit 56 an¬

gerechnet. § 936 Abs. 2 und 3, d. h. die Bestimmungen, daß und

wie der durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst festgesetzt wird,

sind durch die Bekanntmachung vom 30. September 1918 auf¬

gehoben; dainr ist bestimmt worden, daß die Rente nach einem

Jahresarbeits\erdienste ZU berechnen ist, der um 30 vom Hundert

höher ist. als der zuletzt vor dem I. August 1914 festgesetzte.

Nur, wenn Inzwischen ein durchschnittlicher Jahresarbeitsver¬

dienst festgesetzt worden ist, der den obigen Satz überschreitet.

bleibt der höhere Satz maßgebend. Endlich gelten für die meisten

Arbeiter und Angesteliten, d.e zttl Besatzung von See¬

fahr z c i g e n gehGren. besondere ! mmungen. Sowohl hier

wie in der Landwirtschaft sind die Unfallrenten noch geringer

als die der gewerblichen Arbeiter und Angestellten. Die Sozial¬

demokraten beantragten, daß in Jer gesamten Unfallver¬

sicherung, also auch in dei ffir Je Landwirtschaft und d.e See-

«vchiffalirt, die Unfallrenten nach dem vollen wirklieben Arbeits¬

verdienst festgesetzt werden. Darauf ging zwar die bürgerliche

Mehrheit nicht ein, hxloch wurden folgende Aenderungen be¬

schlossen: Die Drittelungsgrenze wurde auch iür diese Fälle auf

10 200 Mk. festgesetzt. Die Bestimmungen ü!>er die Festsetzung

des durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes der

landwirtschaftlichen Arbeiter treten wieder in Kraft und werden

in zwei Punkten verbessert: Der Kreis derjenigen, die vor der.

Festsetzung zu hören sind, ist erweitert, insbesondere durch

Hinzuziehung der beteiligten Verbände der Arbeiter und Unter¬

nehmer. Ferner sind bei der Festsetzung zu berücksichtigen die

Sätze für Barlöhne und Sachbezüge in den Tarifverträgen, die

für den Bezirk zwischen landwirtschaftlichen Unternehmern oder

Vereinigungen solcher und Vereinigungen landwirtschaftlicher

Arbeiter abgeschlossen sind. Die durchschnittlichen Jahres*

arbeitsverdienste werden überdies gleichzeitig im ganzen Reiche,

und zwar zunächst iür die Zeit bis zum 31. Dezember 1922 und

dann immer auf 4 Jahre festgesetzt. — Für die, die zur Besatzung

von Seefahrzeugen gehören, mit Ausnahme der in Schlepper¬

und Leichterbetricben Beschäftigten, wurde als Jahresarbeits»

verdienst das Zwölffache des baren Entgelts (Heuer) festgesetzt,

der zur Zeit des Unfalls bei Anmustern oder Anwerben auf Grund

des maßgebenden Tarifvertrags monatlich zu gewähren ist, dazu

werden % der Heuer für Vollmatrosen als Geldwert der Be*

köstigung gerechnet.
Einen schweren Kampf hatten die Sozialdemokraten schließ*

lieh noch für die Altrentner zu führen, für die, die zur

Zeit der Goldmark verunglückt sind und infolge der Jetzigen

Entwertung des Geldes mit dem geringen Betrag fast gar nichts

anfangen können. Ihnen wird nach einer Verordnung vom

5. Mai 1920 eine Zulage gezahlt, aber nur zu den Renten, die

50 vom Hundert oder mehr der Vollrente betragen, so daß alle.

die eine Rente von weniger als 50 vom Hundert der Vollrente

bekommen, gar nicht für die Entwertung des Geldes entschädigt

werden. Die Zulage beträgt bei Unfällen aus den Jahren 1885

bis 1900 iür die Landwirtschaft und Seeschiffahrt 110 vom

Hundert und im übrigen, also für die gewerblichen Arbeiter uud

Angestellten, 90 vom Hundert und iällt in drei Stufen bis auf

60 vom Hundert für die erste Grupr>c und auf 40 vom Hundert

für die zweite Gruppe, je näher die Unfälle dem Ende des Jahres

1919 liegen. Die Zulagen iür die Hinterblieberrenrenten sind noch

geringer. Ein Unterausschuß des Reichstagsausschusses für die

sozialen Angelegenheiten hatte schon längere Zeit mit dem

Reichsarbeitsministcrium darüber verhandelt. wie den Alt¬

rentnern geholfen werden könne. Das Ergebnis war ein Antrag

| der bürgerlichen Parteien: Die jetzige Zulageverordnung soll für

das Jahr 1921 mit der Maßgabe gelten, daß die Zulagen ver*

doppelt werden. Die Sozialdemokraten beantragten, daß die

Zulagen zu allen Renten, also auch zu den Verletztenrenten

von weniger als 50 vom Hundert der Vollrente, gezahlt, und daß

sie versechsfacht werden. Ein Autrag der Unabhängigen

ging darüber noch wreit hinaus. Die Bürgerlichen traten diesen

Anträgen wieder mit der Erklärung entgegen, die Unternehmer

könnten eine so große Last nicht tragen. Jedoch gelang es den

Sozialdemokraten im Ausschuß, wenigstens-die Ausdehnung der

Zulagen auf die Verletztenrenten von weniger als 50 vom Hun¬

dert der Voilrente durchzusetzen. Aber auch hiergegen erhob

das Ministerium Einspruch und veranfaßte, daß in der Vollver¬

sammlung des Reichstags diese Verbesserung wieder beseitigt

wurde, so daß es bei dem ganz ungenügenden Antrag der bürger¬

lichen Parteien geblieben ist.

F ürdiela n d wirtschaftlichen Ar beitermußto

eine Uebergangsvorschrift erlassen werden, die sich

a\if die Unfälle ohne Zulagen, also nach dem 31« Dezember

1919, aber vor der neuen Festsetzung des durchschnittlichen

Jahresarbeitsverdienstes, bezieht. Für diese Unfälle soll die

Rente nach einem Jahresarbeitsverdienst berechnet werden, der

fünfmal so .hoch ist wie der vor dem 1. August 1914. Die

Sozialdemokraten hatten die Erhöhung auf das Achtfache

beantragt. Das lehnte die bürgerliche Mehrheit ab; und dann

wurde der ursprüngliche Antrag angenommen.

Die anderen Aenderungen des Gesetzes sind von

geringerer Bedeutung: So ist die Gehaltsgrenze für die

Versicberungspflicht der Beiriebsbeamten von

5000 Mk. aui 40000 Mk. erhöht. — Die Satzung kann die Ver*

Si che r n n g S pf 11C h t auf alle Betriebsunternehmer er¬

strecken. — Die V e r d i c n s t g r e n z e der Unternehmer

für das Recht, sich selbst zu versichern, ist

von 3000 Mk. auf ebenfalls 40000 Mk. erhöht — In der Land¬

wirtschaft ist der einheitliche Mindestbeitrag von

1 und 2 Mk. auf 2t) MEt Jährlich erhöht. — Die Gehalts¬

grenze der nicht gegen Krankheitsschädigun¬

gen versicherten Betriebs beamten für den Bezug

von Krankenhilie in den ersten 13 Wochen nach dem Unfall ist

von 2500 auf 15 000 Mk. erhöht.

Das zweite Gesetz dient nur dazu, einige Mängel des

Gesetzes über die außerordentliche Beihilfe zur Invalidenrente

zu beseitigen. Die Beihilfe sollte z. B. denen nicht zustehen, die

auch auf Grund des Reichsversorgungsgesctzcs oder anderer

MilitärversorguagSgesetze eine „Versorgung41 erhalten. Da es

Sich aber herausgestellt hat« daß solche „Versorgungen" in
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einigen Fällen noch geringer sind als die Beihilfe, so Ist die

Bestimmung dr.hin geändert worden, daß bei einer derartigen

„Versorgung" der Betrag als Beihilfe gezahlt wird, um den die

ursprünglich zu gewährende Beihilfe die „Versorgung" über¬

steigt. — Zur Deckung der Aufwendungen für die Beihilfe sind die

Beiträge vom 20. Dezember 1920 ab verdoppelt worden. Dies

Verfahren wurde gewählt, weil es sofort und ohne Kroße Kosten

durchgeführt werden konnte. Die Unternehmer aber, die Jas

Recht haben, nachträglich die Versicherungsmarken zu

kleben, wollten zum Teil nicht glauben, daß sie auch für Wochen

vor dem 20. 12. 1920 die Marken doppelt bezahlen müssen, wenn

sie sie nicht bereits vor dem 20. Dezember 1920 gekauft hatten.

Um jeden Zweifel darüber auszuschließen, ist die doppelte Be¬

zahlung auch in diesen Fällen besonders hinzugefügt worden.

Zur Ausbildung und Prüfung der Kassen¬

angestellten.
Fachkurse In Hamburg.

Von Max Nordmann, Hamburg.

Das Bestreben der Hamburger Krankenkassenangestellten,
sich forizubilden. ihr Wissen zu vertiefen und zu bereichern nach

jeder Richtung hin, hatte schon während der Kriegszeit die

Ortsgruppenleitung veranlaßt, durch Veranstaltung von Vorträgen
und dauernder Erörterung der „Zeit- und Streitfragen" in den

Pachgruppcnversammlungen dieses löbliche Vorhaben zu fördern.

Mit der Aufhebung der obligatorischen Lieferung der „Volks¬
tümlichen Zeitschrift" — die wohl nirgends mehr bedauert wurde

als gerade in Hamburg — durch die Zentra'e wurde zunächst ein¬

mal der Bück hierauf gewandt, um die „V. Z." den Kollegen zu

erhalten. So wurde denn der obligatorische Weiterbezug für

die Kollegen der Hamburger Kassen sichergestellt. Bei der Ver¬

einigung der Hamburger Ortskrankenkassen zur neuen Allge¬
meinen Ortskrankenkasse am 1. 10. 1919 wurde dann bei Auf¬

stellung der für das neue Institut gültigen Dienstordnung durch

das Wirken der Organisation erreicht, daß die in verschiedenen

Dienstordnungen vorgesehenen Prüfungsordnungen und Prüfungs¬
ausschüsse nicht aufgenommen wurden.

Die Bestimmungen über die Erbringung des Befähigungs¬
nachweises wurden in § 4 der neuen Dienstordnung wie

folgt festgesetzt und vom OVA. genehmigt:
Bewerber um vertragliche Anstellung haben den Nachweis

der fachlichen Befähigung zu erbringen. Dieser Nachweis wird

erbracht für Stellen in der

Oruppe IV durch eine einjährige Dienstzeit bei der Kasse
und die Fähigkeit, gut, richtig und gewandt schreiben und

rechnen und sich mündlich und schriftlich richtig ausdrücken

zu können;

Oruppe III durch eine mindestens zweijährige Tätigkeit bei

der K^sse in Oruppe IV, außerdem durch ausreichende Kenntnis
der grundlegenden Bestimmungen der keichsversicherungsord¬

nung aber die Krankenversicherung und der Kassensatzung;

Oruppe II durch eine probeweise Beschäftigung von

höchstens 6 Monaten, nach mindestens zweijähriger Tätigkeit
bei der Kasse in Oruppe III, außerdem durch gründliche
Kenntnis des Rechtes der Krankenversicherung, der Buch- und

Rechnungsführung für Krankenkassen sowie ferner Kenntnis der

grundlegenden Bestimmungen auch der andern Bücher der

Reichsversichcrungsordnung. des Prozeßrechtes in seiner An¬

wendung auf im Kassendienst vorkommende Fälle, Kenntnis des

Zwaugsvollstrcckuugsveriahrcns sowie die Fähigkeit, Angestellte
zu unterweisen;

Guppe I außerdem durch längere Tätigkeit in leitenden

Stellungen und die Fähigkeit, den Verwaltungsdienst zu organi¬
sieren und zu leiten.

Unter mehreren gleichwertigen Bewerbern erhält der Dienst¬

älteste den Votzug.
Um nun aber auch den aus dem Felde zurückgekehrten

und vor allem den in den letzten Jahren neu hinzugekommenen
Kollegen die Möglichkeit zu geben, das für ihre Stellung not¬

wendige Wissen sich anzueignen, wurden mit dem ..Kranken-
kassenausschuß" — der Vereinigung der Orts-, Betriebs-,
Innungs- und Ersatzkassen von Hamburg, Altona, Wandsbek

und Umgegend — Verhandlungen über die Einrichtung und

Abhaltung von Fachkursen eingeleitet. hin zunächst vor¬

liegender Entwurf des VA. hätte in seiner Konsequenz in der

Art der Abhaltung der Kurse mit Abschlußprüfung eine Neu¬

auflage der erledigten Prüfungsordnungen herbeigeführt. Als

Lehrer sollten vornehmlich Verwaltungsjuristeu usw. für das

Fachwissen und Schullehrer iur Deutsch und Rechnen ge¬

wonnen werden, (iegen diese Art erhob die Organisation Ein¬

spruch, und auch die Kassenvertreter stellten sich aui unseren

Standpunkt. Fs wurde dann vereinbart, dafl d;e Abhaltung der

Kurse in Former von Arbeitsgemeinschaften vorgenommen
werden sollte. Ms Vortragende sollen nur Männer der Praxis
(Angestellte und Vorstandsmitglieder) in Frage kommen.

Die (lrundzüge ffir den Lehrplan sind von ,1cm Kass Im
Cinveruehmen mit der Organisation i. . , c etiso Jer Le

plan. Als Leiter haben sich nur Kollegen, und zwar insgesamt
17. gemeldet.-Das Schulmäßige ist von vornherein ausgeschaltet.

Die Kurse selbst finden in Volksschulräumen statt. Jeder
Teilnehmer hat 20 Mk. Hörergebühr zu entrichten. Die not¬

wendigen Materialen. Schreibhefte. RVO., neues Recht, werden
vom Krankenkassenausschuß geliefert. Ursprünglich war für
jeden Leiter eine Höchstzahl von 25 Hörern vorgesehen. Durch
verschiedene Umstände ist dieselbe aber auf 30 bis 32 erhöht
worden. Sie bilden eine Arbeitsgemeinschaft. Der Stofi wird
von dem betreffenden Leiter an Hand der gesetzlichen und der

satzungsgcinüßen Bestimmungen unter Einflechtung von Bei¬
spielen aus der Praxis vorgetragen. Eine kleine schriftlich»
Hausaufgabe, die im allgemeinen nicht mehr als 2 bis 3 Seiten
eines Schulschreibheftes umfassen soll, wird in fast jeder Stunde
den Hörern aufgegeben. Zu Anfang der nächsten Stunde wird
an Hand der gelieferten Arbeite« das Thema der vorigen
Stunde noch einmal durchgesprochen und wiederholt. Alsdann
folgt der neue Vortrag.

Das Ziel dieses ersten Versuches auf dem Gebiete ist, den
Kollegen die Grundlagen der Satzung und der Kranken¬
versicherung näher zu bringen, um das Verständnis für die
weitere Ausgestaltung vorzubereiten. Daher hat auch die erst¬

malige Verteilung des Stoffes auf etwa 15 Abende vorgenommen
werden müssen, um es überhaupt zu ermöglichen, noch Im ver¬

flossenen Winterhalbjahr zu beginnen. Durch die Verhandlungen
hatte sich der Zeitpunkt des Beginns bis zum Lnde Februar I9_'t
hingezogen.

Die Stoffverteilung innerhalb des Lehrplanes ist denn auch
für die Bedürfnisse dieser ersten Veranstaltung zugeschnitten,
und sind durch die Beschränkung auf 13 bis 15 Abende die ein¬
zelnen Stunden wohi etwas reichlich belastet. Dem Leiter ist
es natürlich freigestellt, innerhalb des aufgestellten Rahmens
Umstellungen vorzunehmen usw.

Der erste Abend behandelt Ziel und Zweck der
Kurse, die notwendige schriftliche Einführung in die frühere
Versicherung der Arbeiter, die staatliche \ersicheruug seit
1881. die Grundsätze der Krankenversicherung (Versicherungs-
zwang, Selbstverwaltung, Rechtsanspruch). Dann die Organi¬
sation, Arten der Krankenversicherung, ihre Organe und das

Wahlsystem zu ihnen.
Der zweite Abend kommt zum Kreis der versicherungs¬

pflichtigen Personen, Ersatzkassenmitgliedern, Versieherungs-
freiheit. Versicherungsberechtigung, Beschäftigungsart ui:J

Kassenzuständigkeit. Entgelt und Begrenzung.
Der dritte Abend behandelt Beginn und Ende der Mit¬

gliedschaft. Fortdauer nach | 311 RVO.. formale Mitgliedschaft.
Meldepflicht, den Grundlohn und Ortslohn.

Im vierten bis evtl. neunten Abend werden die

Leistungen — Regel- und Mehrleistungen — erörtert, mit Be¬

grifferläuterung für Krankenpflege (ärztliche Behandlung, Arznei,
kleine Heilmittel, Ablösung und Begrenzung nach Betrag und
Zeit). Krankengeld (Verhältnis zum Orund- bzw. Ortslohn,
Arl>eitsuufähigkeit, Dauer der Unterstützung, neuer Ver«
Sicherungsfall, Verpfändung. Uebertragung). Krunkcnhauspflege,
Hausgeld, Fürsorge für Genesende, Unfalleinwirkung, Wochen¬
hilfe, Schwargercnhilie, Sterbegeld. Fainilienhilie. Beginn und
Ende des Anspruchs, Ruhen und Abfindung. Fälligkeit. Ver¬
jährung und Krankenordnung.

Der nächste Abend behandelt die Beiträge (Berech¬
nung und Verteilung, Mahnung, Zwangsbeitreibung. Pfändung,
Konkurs, Strafen. Verjährung und Rückerstattung.

Dann folgt der 11. Abend mit den Sonderbestimmungen
der besonderen Berufszweige (Land- und Forstwirtschaft.
Dienstboten. Unständig Beschäftigten, Wandergewerbe, Hans¬
gewerbe und Lehrlinge.

Am 12. Abend wird über die Rechte und Pflichten der

Angestellten, die Verwaltung der Mittel, Rechnungsabschluß und
Voranschlag zu reden sein.

Am 13. und evtl. 14. Abend sind die Beziehungen zu

andern Kassen, zu Aufsichtsbehörden, zu anderen Versicherungs¬
trägern, zu Armenverbänden, anderen Verpflichteten und zu den

Militärfürsorgeorganen zu behandeln.
Der letzte Abend wird sich mit den Streitigkeiten z.i

befassen haben. Eine Uebersicht, bzw. kurze Wiederholung,
wird den Abschluß bilden.

Viele der aufgeführten Themen werden mir berührt werden

können, weil die Zeit zu kurz ist, um die erschöpfende He¬

handiung der Materie zu ermöglichen.
Nach Abschluß dieses ersten Kurses werden die Erfahrungen

der Leiter zusammengestellt werden müssen. Die Hörer werden

Gelegenheit haben, sich über die Sache auszusprechen, und es

wird ein Weg und eine Methode gefunden werden, die das

hoffnungsvoll Angefangene weiterführt und verbessert. Eine

Aufteilung des Stoffes für 26 Abende, das ganze Winterhalbjahr,
wird sich als notwendig herausstellen. Ebenso wird cnic Uhter-

nnd Oberstufe eingerichtet Verden müssen. I'.e Stoffgliedi x

d dann auch neu durchgearbeitet werde«, n-n etwa auf-

e Mängel zu beseit gen. bis mufl aber diese Angelegen«
ich von den K i nichl aus den lugen gelassen werden.

Ku k Qewu darauf ,
dafl hier nur
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a'ltin d:c gewerkschaftliche Organisation — der Zcntralverband

der Angestellten — die Sache mit den Kassen gemeinsam in

dic Hand nimmt. Es darf nicht dazu kommen, daß einzelne
Kassen für Steh allein solche Einrichtungen treffen. Auch hier

muß das Ziel sein: Zusammenfassung aller Kräfte.

D.e Beurteilung des einzelnen Hörers und .seiner schriftlichen

'Arbeiten erfolgt nur durch den Leiter des Kursus. Eine Be¬

schwerdekommission, in der Kassenvcrtrcter. Leiter und Ver¬

treter der Organisation sit/.cn. entscheidet bei Streitigkeiten,

die sich aus der Beurteilung der fachlichen Befähigung der

H.»rer ergeben sollten.
______

Verwaltung.
Zulage und Beihilfe zu den Invalidenrenten auch für Ver-

sorgungsberechtIgte. Bei den Erörterungen über die Rcchts-

Wirkungen des Gesetzes vom 26. Dezember 1920 über eine

¦uBerordentHcbe Beihilfe für Empfänger von Renten aus

ikr ln\alkJeoversicberirag ist ein sehr wichtiger Umstand

zu kurz gekommen, nämlich der. daß viele Reutenbezichcr,

die daneben Mich eine

gestellt sind, als wenn sie diese Versorgung nicht hätten.

In einem Artikel ..Können Bezieher von Militärrenteu oder

Militarhinterbliebenenrentcn Zulagen und Beihilfen aus der

Inval)<*enversi«iicrung beziehen?", abgedruckt in Nr. 2

»Ier „Arbeiterrechts-Beilage des Korrcspondenzhlattes", habe

ich bereits darani hingewiesen. Das erscheint mir wichtig ge¬

nug, daß auch weitere Kreise sich mit diesen eigenartigen Fol¬

gen eines Gesetzes beschäftigen, das den Zweck hat, der Not¬

lage der Rentenempfänger etwas aufzuheben.

Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellen wollte, daß

dic Bezieher von A\ilitärrcntcn oder Militärhinterbliebeuenrenten

der Hilfe nicht so dringend bedurften und sie deshalb vor anderen

Sarücktrcten müßten, so kann man doch nicht — abgesehen da-

\tni. daß auch dic Berechtigung dieser Voraussetzung sehr an¬

fechtbar ist — verstehen, warum sie nun schlechter gestellt sein

sollen als solche, die nicht „glückliche" Beziehe' von Militär¬

oder Hinterbliebenenrenten sind. Diese Wirkung ist aber durch

die jetzige Regelung der Zulagen und Beihilfen für eine große
Anzahl von Rentenbeziehern eingetreten. Dafür einige von mir

in dein erwähnten Artikel angeführte Beispiele:

In dem einen Falle handelt es sich um eine Frau, die eine

Invalidenrente von monatlich 10,70 Mk. bezieht, wozu eine

Hinterbliebenenrente von 53,10 Mk. kommt, so daß der Gesamt-

renteubezug der Trau pro Monat 63,80 Mk. beträgt. Hätte sie

die Hinterbliebenenrente nicht, würde sie 16,90 Mk. mehr er¬

kalten, nämlich 10,70 Mk. Invalidenrente plus 30 Mk. Zulage und

40 Mk. Beihilfe.
Noch krasser ist der zweite Fall. In dem diese Diiferenz so¬

gar 5<> Mk. im Monat beträgt. Es handelt sich dabei um einen

Invaliden, der 21.30 Mk. monatlich erhält und daneben eine

Miernrcnte von 20 Mk. hat. Während er ohne letztere 91,30 Mk.

bekommen würde, muß er sich jetzt mit 41.30 Mk. begnügen.

Nun betreffen diese beiden Fälle allerdings Rentenfestsetzun¬

gen nach dem alten Recht, dic durch Umanerkennung nach neuem

Recht, dem Reichsversorgungsgesetz, ein anderes Resultat er¬

geben werden. Es dart aber nicht fibersehen werden, daß iür

viele in ähnlicher Lage ein solcher Anspruch nur nach altem

Recht, nicht aber nach neuem Recht besteht. Und für die anderen

ist dieser Wechsel aui die Zukunft auch noch ein solcher, daß

ihnen die Umanerkennung keinen vollen Ersatz iür die ihnen

jetzt auferlegten Entbehrungen bieten kann: ja, einige sind selbst

nach der Umanerkennung noch schlechter gestellt als solche, die

ki ine Versorgung haben. Das soll nachstehend belegt werden.

In Betracht zu ziehen sind vornehmlich die Bezieher von

Elte r n re n ten. Ihre Bezüge stellen sich nach dem Reichs-

versorgangsgeseti in der Ortsklasse E (also ohne Ortszulage)
für beide Eltern zusammen einschließlich 25 Proz. Teuerungszu-
ichlag aui 103.15 Mk. Sie erhalten also 33,15 Mk. mehr als d*

Zulage und Beihilfe zusammen ausmacht. Dafür haben sie sich
nun eine längere Zeit mit weniger begnügen müssen, als sie ohne
die Versorgungsberechtigung gehabt hätten. Bei den einzel-
Itehenden Beziebern von Elternrenten, also wenn für ihren Bc-

Die Ansprüche der Versorgungsberechtigten auf Leistungen
aus der Invalidenversicherung basieren auf zwei verschiedenen
Ursachen des Eintritts in den Bezug. Einmal — und das ist die
Mehrzahl der Fälle — kann die Invalidität des Versicherten oder
der durch seinen Tod geschaffene Unterstützungsfall auf Hinter-
bhebenenversorgung unabhängig vom Militärdienst ein-getreten
sein, und zum zweiten können Dienstbeschädigung und Tod
neben der Versorgung auch die Ursache des Bezuges der
Leistungen der Invalidenversicherung sein. Soweit letzteres in
Betracht kommt, läßt sich das Verweigern der Zulage und Bei¬
hilfe noch rechtfertigen, da die Versorgungsberechtigten ja für
die Folgen der Dienstbeschädigung ihre Rente und daneben die
auf Grund ihrer oder des Verstorbenen Beitragsleistung erwor¬

bene Invaliden- oder Hinterbliebenenrente erhalten. A.ders steht
es aber mit denjenigen, auf die vorstehende Voraussetzungen
nicht zutreffen. Die Versicherten, die invalide geworden sind
nicht infolge Kriegsdienstbeschädigung, oder versicherte invalide
Witwen haben ihren Anspruch auf Invalidenrente erworben auf
Grund eigener Leistungen und nicht infolge von Kriegsdienst-
beschfidigung. Dic Ursache des Bezuges der Invalidenrente ist in

Versorgung erhalten, jetzt schlechter | beiden Fällen nicht die Kriegsdienstbeschädigung. Wenn Zulage
und Beihilfe schon vor der Versorgung bezogen wurden, dann
hat die Bewilligung der letzteren den Entzug der Zulage und der
Beihilfe zur Folge und macht dic Entschädigung fiir den zweiten
Unterstützungsfall zum Teil oder ganz illusorisch.

Bei Fällen, wo noch nicht der Bezug der Invalidenrente ge¬
geben war, ergibt sich noch eine andere Wirkung. Die ver¬

sicherte nicht invalide Witwe, die wegen des Todes ihres Man¬
nes infolge Kriegsdienstbeschädigung eine Versorgung bekommt,
ist. .sofern sie noch versicherungspflichtig ist oder ihre Anwart¬
schaft erhalten will, gezwungen, genau so gut die wegen der
Beihiliengcwährung erhöhten Beiträge zur Invalidenver¬
sicherung zu zahlen wie Nichtversorgungsberechtigte. Sie muß
also die Mittel für die Beihilfen mit aufbringen, obwohl ihr die
Berechtigung des Bezuges versagt ist. Warum soll nun

aber jemand, der zufällig Ansprüche auf
Versorgung aui Grund des Reichsversor¬
gungsgesetzes hat, minderen Rechts in be¬
zug auf die Leistungen der Invalidenver¬
sicherung sein, obwohl er die gleichen
Pflichten in bezug auf Beitragsleistung er¬

füllen muß? Diese ungleiche Verteilung von Rechten und
Pflichten ist eine so eigenartige, daß diese Wirkung kaum be¬
absichtigt sein kann.

Schon aus diesem Grunde muß eine Aenderung eintreten. Es
kommt aber auch noch folgendes in Betracht:

In der Arbeiterversicherung ist für Ersatzansprüche die E i n-
heit des Leistungsgrundes Voraussetzung. Eine Kran¬
kenkasse, die einem Unfallverletzten Krankenhilfe für eine Zelt
gewahrt, für dic er auch einen Anspruch auf Unfallentschädigung
hatte, kann diese als Ersatz ganz oder teilweise beanspruchen.
Die halbe oder volle Unfaüeutschüdigung kann sie aber nur dann
erbalten, wenn die Krankheit eine Folge des Unfalls \^t. Wenn
dies nicht der Fall ist, kann dem Kranken, der eine Uniallreote
bezieht, diese nicht gekürzt werden, weil ja die Krankenkasse
nichts von der Berufsgenossenschaft verlangen kann und sie dem
.rkrankten zur statutgemäßen Leistung verpflichtet ist. Die
Berufsgenossenschaft kann auch nach § 1513 der Reichsver¬
sicherungsordnung bei Krankheit eines Unfallverletzten das Heil¬
verfahren übernehmen. In diesem Falle hat sie die Leistungen
der Krankenkasse voll zu übernehmen und der Erkrankte hat
an diese keinen Anspruch. Aehnlich sind die Ersatzansprüche
von Gemeinden oder Armenverbänden aus den Leistungen der
Krankenkasse oder Uniallversicherung geregelt. Ersatz aus

den Leistungen der Krankenkasse kann nur verlangt werdeu.
wenn die Unterstützung wegen dieser Krankheit, und Ersatz aus

den Leistungen der Unfallversicherung nur, wenn die Unter¬
stützung mioige des Unfalls gewährt wurde. (§§ 1532 und 1534
RVO.)

Gestützt auf diese Rechtslage, gilt es nun. dieser Einheit des
Leistungsgrundes auch bei der Regelung der Invaiidenrenten-

zug nur eine alleinstehende Person in Betracht kommt, bleibt
aber selbst dann noch eine Benachteiligung. Sie erhalten in der
Ortsklasse E monatlich 68.75 Mk. Elternrente, wofür sie als ln-
validcarentner suf 70 Mk. verzichten müssen, also 1,25 Mk.
Weniger erhalten und deshalb besser daian wären, wenn sie aui
die Elternrentc verzichte« könnten.

Vorstehendes tritt allerdings nur auf die Ortsklasse E zu.

In den anderen Ortsklassen stellt sich die Sache durch die Orts-

Jnlage günstiger. Aber die Tatsache bleibt doch bestehen, daß
versorgungsberechtigte in den Kleinen Orten ohne Versorgung
mehr erhalten würden. Das Kann nicht gewollt sein und niub'

Schleunigst geändert werden.

Solange diese Streittrage nicht in einwandsfrcier gesetzlicher
Weise geregelt ist, bleibt den Geschädigten nur der Weg übrig.
zu versuchen, eine ihnen günstigere Aus;ckUik der Gesetze vom
20. Mai 1920 und 2b. Dezember 1920 herbeizuführen. Diese kann,
sich aui d.e E in ¦ c ; t des Leistuagsgr nadci stutzen.' Ordnung.

Zulagen und -beihilfen neben der Versorgung Geltung ver¬

schaffen. Dies muß möglich sein, da es doch nicht Absicht der
Oesetzgcbcr gewesen sein kann, für gleiche Pflichten ungleiche
Rechte zu gewähren.

Aibeitersckretär H. Backhaus, Berlin.

Die Versieherungspflicht des Ehegatten des Hausgewerbe¬
treibenden. Der S 159 der Reichsversicherungsordnung besagt:
Die Beschäftigung eines Ehegatten durch den anderen begründet,
vorbehaltlich der Vorschriften üer H 551, 928, 1062 keine Ver¬
siehe rungspfhebt.

Schon vor Inkrafttreten der Reichsversicherjngsorduung war
für die Unfall- und Invalidenversicherung ständige Reciit-

sp.reclmng der ol>eren Gerichte, daß eine Versicberungspflicht
zwischen Ehegatten nicht besteht. Dieser gewonnene Reclits-
grund>>utz ist dann in bestimmter Fassung !n $ 159 RVO. fest-

fefcgl woiden. und hat, da er unter den „Gemeinsamen Vor¬

schriften" stein, Geltung für aüe Zwc»g« der Reichsversicla-rungs-



Nr. 8 — 1921 Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung 61

Die Grundlage zu dieser Bestimmung ist das Bürgerliche
Gesetzbuch. Die Wirkungen der Ehe bedingen ganz bestimmte

Beziehungen zwischen Mann und Frau- § 1356 BGB. sagt Im

zweiten Absatz: Zu Arbeiten im Hauswesen und im Geschäft des
Mannes ist die F^au verpflichtet, soweit eine solche Tätigkeit
nach den Verhältnissen, in denen die Ehegatten leben, üblich ist.

Es kommen also die Frauen der KIcinhandwerker und der

Kleingewerbetreibenden in Betracht.
Eine gleiche Verpflichtung des Ehemanns gegenüber der

Frau, die ein Geschäft hat, ist nicht vorgesehen und auch nicht be¬

absichtigt, denn es ist wohl möglich und kommt außerordentlich

oft vor, daß der Mann Gehilfe im Gewerbebetriebe seiner

Frau ist.

Liegt ein derartiges Verhältnis vor, so wird die Versicbe¬

rungspflicht trotz der Bestimmung des fi 159 RVO. nicht zu ver¬

neinen sein. Es muii sich selbstverständlich aber um ein festes

Arbeitsverhältnis handeln, ein gelegentliches Helfen in der Haupt¬
geschäftszeit oder durch andere Umstände veranlaßt, würde/eine
Versicberungspflicht nicht begründen. Die Fassung des § 159
RVO. ist in dieser Hinsicht nicht ganz gHicklieh gewählt. Es soll

aber hier nicht weiter darauf eingegangen werden, sondern Jer

Begriff „Ehegatte11 als Frau soll die Unterlage bieten Abgesehen

yon der Bestimmung des § 1356 BGB. war bei Schaffung des

§ 159 RVO. wohl noch die Ei wägung maßgebend, daß der Aus¬

beutung der Krankenkassen vorgebeugt werden solle, da meist

nur die zum Kranksein neigenden Frauen zur Anmeldung kom¬

men würden, die anderen aber nicht, wenn die Bestimmung des

$ 159 RVO. nicht geschaffen worden wäre. Die Rechtsprechung
acht ja auch im allgemeinen dahin, bei allen nahen Verwandten
düs Arbeitgebers, die bei ihm tätig sind, die Versieherungspflicht
U verneinen, wTenn nicht ein iestes Arbeitsverhältnis nachge¬
wiesen wird.

Die Fassung des § 159 RVO. ist sonst in eine bestimmte

zwingende Form gekleidet, und es ist ein feststehender Rechts¬
grundsatz sowohl des Reichsgerichts wie des Reichsversiche¬
rungsamts.. daß zwar der Wille des Gesetzgebers entscheidend

sei, wenn sich dieser aus der Gesetzesbestimmung folgern lasse;

spricht aber die ganz bestimmte Form und der Satzbau dagegen,
so sei der Wille des Gesetzgebers nicht mehr ausschlaggebend.

Hahn hält auch in seinen Anmerkungen zu § 159 RVO,
die Bestimmung für zwingendes Recht, aber er denkt auch, wie
fast alle, nur an die Ehefrau als Ehegatte. Bei genau wörtlicher

Auslegung des Begriffs „Ehegatte14 könnte auch dort, wo der

Mann als Gehilfe im festen Arbeitsverhältnis im Gewerbebetrieb

seiner Ehefrau steht, die Versicherungspflicht nicht bestehen. Es
kann aber nur angenommen werden, daß der Gesetzgeber an

dies« Verhältnisse überhaupt nicht gedacht hat. Nur diese An¬

nahme berechtigt, von der zwingenden Vorschrift bezüglich des

Ehemannes abzu-gehen.
Auch bei den Hausgewerbetreibenden bedarf die Frage, ob

die Ehefrauen dieser ebenfalls der \ersicherungspclichi nicht

unterliegen sollen, der genauen Untersuchung.
Alle Personen« die § 165 RVO. als versicherungspflichtig auf¬

führt, sind unselbständige Arbeitnehmer, bis auf d;e Hausgewerbe¬
treibenden, die im § 162 RVO. als selbständige Gewerbe¬

treibende bezeichnet werden. In dem alten Krankenversiche-

rungsgeserz vom 15. Juni 1883 in der Fassung vom 10. April 1$9«2
werden die Haussew erbetreihenden ebenfalls als selbständige
Gewerbetreibende aufgeführt, die im Auftrage und für Rechnung
anderer beschäftigt werden. Die Bezeichnung „Hausgewerbe¬
treibende4 ist neu in die Reichsversicherüngsordnung aufgenom¬
men. Die verschiedenen Ortsstatute der Gemeinden gebrauchen
diesen Ausdruck allerdings auch schon vor dem Jahre 1914,

Die Selbständigkeit d<er Hausgewerbetreibenden ist aber nur

eine beschrankte, im besonderen i^t ihnen die Verwertung der

hergestellten Ware entzogen; sie unterscheiden sich daher nicht

\id von Jen Heimarbeitern und deshalb sind sie der KranKen-

vcrsicherungspilicht unterworfen worden. Bei der Invaliden¬

versicherung hat man die Vcrsicherungspibcht der Hausgewerbe¬
treibenden von den Anordnungen des Bundesrats abhängig ge¬

macht, der auch ausgiebig diese seine Befugnis in die Tat um¬

gesetzt hat.

Der Grundgedanke bei Schaffung der Krankenversicternn»
war, nur Arbeitnehmer der Versicherun/spfücht zu unterwerfen.
Wenn bei den Hatusewerbetreibenden eine Ausnahme gemacht
worden ist, so lag dies daran, weil diese eiue zweifelhafte

Zwiscbenstellung zwischen Arbeiteeber und Arbeitnehmer ein¬

nehmt;!. Der Gesetzgeber hat sieb aber entschlossen, trotz der

Benennung .«selbständige Gewerbetreibende4*« sie den Arbeit¬

nehmern einzugliedern und der Versieherungspflicht zu unter¬

werfe;). Ist aber der Hausgewerbetreibende ixn Sinne de: Reichs-
verskherunKSordnnnx kein Arbeitgeber« so kann die Bestimmung
des | 159 RVO. bei ihm keine Anwendung finden. Diese Auf¬

fassung, die allerdings nicht als durchaus durchschlagend anzu¬

sehen ist wird durch die fifi 166ff. über die Hausgewerbetreiben¬
den gest&Ut § 4(kS RVO. spricht davon, dafl der Hausgewerbe¬
treibende, wenn die Voraus! Uungeu gegeben sind, sich und

alle seine Beschäftigten be. der Krankenkasse nur Eintragung

melden mal:. Daß darunter auch dk Ehefrau« wenn tie nicht nur

gelegentlich mitarbeitet, fsdlen wird« kann »ich! viel angezweimt

«Verden« Wenn kein Ortsstatut besteht, so gelten die Bestim¬
mungen der RVO. bezüglich der Meldepflicht wie für die Unstän¬
digen auch für die Hausgewerbetreibenden und ihre Beschäftigten
s 468 Abs. 1). § 444 RVO., der dann zur Anwendung kommt«
bestimmt, daß der Versicherungspflichtige selbst, das Verstehe«
rungsamt« die Gemeinde und die Polizeibehörden, die Ausgabe
fflr Ouittungskarten, sowie9 alle Organe und Angestellten der

Versicherungsträger den Versicherungspflichtigen zu melden
haben. Es bestehen hier also ganz besondere Verhältnisse. In
vielen Fällen wird sich auch nicht nachweisen lassen, wer der
Inhaber des Hausgewerbebetriebes ist, der Mann oder die Frau,
Unter Umständen gilt bei einem Oberarbeitgeber der Mann als
Etiler des Hausgewerbes, bei einem anderen dessen Ehefrau.

Es muß als ein Unding bezeichnet werden, wenn der Arbeit¬
geber (Hausgewerbetreibender) der Versicberungspflicht unter¬

liegen soll, aber nicht die bei ihm beschäftigte Ehefrau, die, falls
der Mann stirbt, sofort versicherungspflichtig wird, wenn sie den
Betrieb fortsetzt.

Aus obigen Erwägungen heraus wird auch für die Haus¬
gewerbetreibenden der | 159 RVO. nicht zur Anwendung kom¬

men können, wenn der Ehegatte — was besonders betont werden
muß — nicht nur vorübergehend in dem Betriebe des anderen

Ehegatten tätig ist. Den gleichen Maßstab wird man für dic
nächsten Anverwandten des Hausgewerbetreibenden anwenden

müssen, da auch hier andere Verhältnisse vorliegen als bei de»i

sonstigen Gewerbetreibenden.
Es w ird der Einwand kommen, daß durch die Ortsstatute der

Gemeinden die Bestimmungen wesentlich andere und dadurch
auch andere Grundlagen segeben sind. Dies wird man aber ver¬

neinen müssen, da die Ortsstatute nur eine leichte Handhabung
und bessere Durchführung der Bestimmungen der Reichsver¬
sicherungsordnung herbeiführen sollen; keinesfalls aber zum

Nachteil eines Teiles der Versicherten dienen dürfen.
Fn der jetzigen Zeit, wo alles darauf angelegt ist, möglichst

große Volksteile den sozialen Schutzgesetzen einzureihen, da die

Not allerorts groß ist. darf nicht wegen irriger Auslegung des

Qesetzes ein Personenkreis von den Wohltaten der Krankenver¬
sicherung ausgeschlossen werden, wobei zu bedenken ist, daß
e'm wesentlicher Zweig der Krankenversicherung die Wochen-
hüfe geworden ist. Von dieser hat der Gesetzgeber wohl

Ewcifelios die Ehefrauen der Hausgewerbetreibenden nicht aus-

scblielen wollen, da diese ebenso bedürftig sind wie andere

Volksschichten. (Das Familienwochengeld, auf das die Frauen

der Hausgewerbetreibenden Anspruch erheben können, ist doch
wesentlich niedriger als das, was sie auf Grund eigenen Rechts

erlangen können.)
Wenn auch Her Geschäftsverkehr mit den Hausgewerbe¬

treibenden und ihren Oberarbeitgebern schon ein sehr verwickel¬
ter ist, so darf dies nicht abhalten, den sozialen Grundlagen der

Reich Versicherungsordnung nachzukommen.

Paul Dittrich, Allg. Ortskrankenkasse Breslau.

Gewerkschaftliches.
Zur Verfügung vom 13, Januar 1921« Nach Mitteilung des

Rcicbswirtschaftsmimsteritims ist das Rechtsgutachten inzwischen

fertiggestellt und an das Reichsfinanzministcrium abgegeben
worden. Der Inhalt des Gutachtens ist uns bisher nicht bekannt¬

geworden. Die Entscheidung ist nunmehr umgehend zu er¬

warten. Wir sind nach wie vor der Ueberzeugung« daß sie zu

unseren Gunsten ausfallen muß.

Krankenkassen und Sperrgesetz. Der Versuch des Ober-

versicherungsamtes Gotha, das Sperrgesetz bei den Kassen¬

angesteUten zur Anwendung zu bringen, gab Veranlassung, sich

an das Thüringer Wirtschaftsministerinm zu wenden. Daraufhin

;st ein Bescheid ergangen, aus dem klar hervorgeht, daß das

betreffende Ministerium ebenfalls auf dem Standpunkt steht, daß

das Sperrgesetz bei den Kassenangestellten nicht zur Anwendung
kommen kann. Der Bescheid lautet wie folgt:

„Thür. Wirtschaftsministerinm,
Abteilung Arbeit und Wohlfahrt.

W. III. F, MtttL
Weimar, den 19. März 1921.

Auf die Beschwerde vom 21. I« 192V.
Nach den Akten des Oberversicherungsamtes Ootha ist

auf den Antrag der Allgemeinen Ortskrankenkasse Ootha vom

21« 12. 19.20 betr. die Erhöhung der Teuerungszulagen ihrer

Angestellten keine beschwerdefähige Entscheidung des Ober«

versieberungsamtes Ootha ergangen. Es hat nur eine münd¬

liche Rücksprache zwischen dem Vorsitzenden der Allge¬

meiner? Ortskrankenkasse Gotha. Herrn Dr. Gabriel, und einem

Vertreter des Oberversicherungsamtes am 3. 1. 1921 Statt¬

gefunden, wobei Herrn Dr. Gabriel mitgeteilt wurde, daß mit

Rücksicht auf das Sperrgesetz vom 21« 12. 1920, weiches eine

einheitliche Regelang der Gehalts Verhältnisse der Kassen¬

angesteUten zur Folge haben müßte, die Entscheidung über

den Antrag ausgesetzt werden solle.

Wegen der einheitlichen Regelung der Besoidungsverhä!4«

nissc der Kassenangestellten ia Thüringen bat 4snn eine Kon*

lerem der Direktoren der Thüringischen Oberversicherungs-
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anitcr am 19. 2. 1921 stattgefunden. Man wurde s;ch darüber

lig, uaü da.- Sperrgesetz vom 21. 12. 192U auf die Krankcn-

igestetlten nicht anwendbar sei. da die Kasscn-

angcstdlten keine Beamt« im Sinne des rgesetzes wären.

Perser stellte man iür die Gelultsverhältnisse der Kassen-

angesteliten Richtlinien auf. nachdem bereits vorher der Ent-

«YSrf /J den Richtlinien von einer dazu bestelltes Kommission

•unter Zuziehung des Vorsitzenden des Verbandes Thüringischer

Ortskrankenkauen voroeraten x <>iden war. Diese Richtlinien

werden gedruckt und von den Oberversicherungsärntern den

Verslcbernsgsajnters sowie den Ortskrankenkassen noch über¬

mittelt werden.

Damit betrachten wir die Beschwerde, die ohnedies In

Ermangelung einer bescbwerdetthlgen Entscheidung des Ober-

rsicherungsamtes Gotha gegenstandslos war, als erledigt.
gez. Otto.44

Die Thüringer Oberverslcherungsämter und die Gehälter der

Krankenkassenanfcestellten Thüringens. Auf Veranlassung einer

Beschwerde unserer Gothaer Kollegen an das Thüringer Wirt-

schaitsministeriuai wegen Sperrung der letzten tarifmäßigen
Teuerungszulage durch das OVA. Gotha, sowie der Herausgabe
von Richtlinien und Anweisung an die Versicherungsämter seitens

der OVÄ.. hatte das Thüringer Wirtschaitsmmisteriuin zu emer

Aussprache am 2. April 1921 nach Weimar eine Sitzung ein-

berofen. Qeladea und erschienen waren die vier Thüringer
0\ A.-Männer, der Thüringer OKK.-Yerband durch Vorsitzenden

riscner und dessen Verbandssekretür Eichstädt, sowie unser

Zentralverband durch Kollegen Hei big. Den Vorsitz der Ver¬

handlungen fährte Staatsrat Otto. Durch den Vorsitzenden auf¬

gefordert, dal zusiehst einer der Herren von den OVÄ.einleitend
berichten möc«X erhält das Wort zu diesen Ausführungen
Reg.-Rat Rasch (OVA. Ootha): Anlaß zu dieser Sitzung habe

eigentlich die Besehwerde der Oothaer Krankenkassenangestell-
ten gegebeSi weil ihnen auf Grund des Sperrgesetzes (?) die

letzte Teuerungszulage durch das OVA. Gotha nicht genehmigt
worden sei; die Richtlinien hätten nur Einheitlichkeit bei Oe-

¦ehntignaK der Dienstordnung bezwecken sollen, durch Ver¬
gleiche habe sich herausgestellt, daß Krankcnkassenangestcllte,
d:e nur Beitragsmarken klel>en oder nur Quittungen schreiben,
ht deutend besser bezahlt werden als so mancher Staats-

SBfestellter; das wäre ein schreiendes Mißverhältnis (!). die
OVA. müßten einen Riegel vorschieben, die Richtlinien sollten
als Höchstmaß gelten und auch der § 355 der RVO. stünde den

OVA. zur Seite.

Staatsrat Otto (Weimar): Gegen die von den OVÄ. heraus-
gegebenen Richtlinien und die Anweisungen an die Versiche¬
rungsämter sei bereits Beschwerde beim Wirtschaftsministerium
eingegangen (eine Beschwerde des Kassenvorstandes von Apolda,
wo entschieden gegen die Maßnahme der OVÄ. protestiert wird,
kommt zur Verlesung), weitere Beschwerden seien in Aussicht
gestellt: in Bayern sei man bei der Besoldung anders veriahren.
dort wären unter Führung der Regierung durch die beledigten
Kreise (OY \.. Kassenorgane und Kassenaogesteltte) sogenannte
Richtlinien vereinbart worden, die zu Beschwerden keinen An¬
laß Kegeben hätten. Zwischen den Thüringer OKK. und deren

Angestellten würden in Kürze auch Tariiverhandlungen zum Ab¬
schluß kommen; wegen der Teuerungszulage wäre ziemliche Er¬

regung in die Oothaer Angestellten hineingetragen worden, die

sogar mit Telegramm die Regierung um Erledigung ihrer An-

Kelegenhe : ersuchtes (aus dem Schrittwechsel ist ersichtlich, daß
das OVA. Meiningen anstandslos diese Teuerungszulage ge¬

nehmigt). Zu erwägen sei auch, ob die Richtlinien gegen das

Selbtsverwahungsrecht der Krankenkassen verstoße, bedenklich
sei es auch, wenn Versicherungsämter, wo sehr oft junge Leute
sitzen, prüfen sollten, wie die Verhältnisse der einzelnen Kassen-
angcstellte-t seien.

Och. Ober-Reg.-Rat Langbein (OVÄ. Arnstadt): Den
OY \. hat es ferngelegen. Stellung gegen die Kassen zu nehmen

In leren Selbstverwaltangsrecht einzugreifen; bei Aufstellung
der Richtlinie« habe der Thür. OKK.-Verband durch Herrn Eich-

idt mitgewirkt AsfQruad des |355 erörtert Redner die recht-
I che Lage; solange dieser Paragraph bestehe, müßten sich die
0\ \. danach richten.

Fi scher (Thür. OKK.-Verband): Unser Verband als solcher
Ist offiziell z::r Aufstellung der Richtlinien, die mir erst seit
einigen lagen bekannt sind, nicht herangezogen worden, es mute

doch so an. als wenn diese Richtlinien eine Beschränkung des
Selbstverwaltungsrechtes darstellen könnten: zwischen dem
Hauptverband deutscher OKK. und dem Zentralverbaad der An¬
gestellten bestände eis Tarifvertrag, den auch der Thür. OKK.-
Yerband angenommen h iiere Gehaltssätze ais wie so

mancher Staatsangestelluv. hatten die ThOringer Kassenange¬
steUten schon immer gehal

Oeh.Reg.-Rat Krasse (OVA.Gera): Die Richtlinien sollten
nur vo« den OVÄ. als grundlegende Richtschnur bei Genehmi¬
gung :^-r Dienstordnung angewendet werden, die Krarikcnkas-
seien nach der bekaanteu Reichs ¦

>w öffentlich-recht-
he Körperschaften, die OVA. haben zu prüfen, ob d.e G

hälter zu hoch oder zu niedrig seien, ia Bc äcksichl
a.. Jer $ J77 de: RVO. zu l

He 1 big (Zcntralverband der Angestellten): Das Sperr¬
gesetz könne auf uns keine Anwendung finden, denn wir sind

nicht Beamte, sondern Angestellte, für uns gelte der Tarifvertrag
auf freigewerkschaftlicher Grundlage. Nach § 355 haben die
OVÄ. nur die eingereichte Dienstordnung zu prüfen; wenn man

es so wie in Bayern gemacht hätte, würde vielleicht der Wider¬

spruch gegen die Richtlinien nicht vorhanden sein; ob wir über«

haupt Richtlinien gebraucht hätten, ist sehr fraglich, denn da¬

durch, daß den Thüringer OVÄ. am 2. Februar 1920 (also im

Vorjahre) mit einem Begleitschreiben unser Tarifvertrag zu¬

gesandt worden sei, wäre ersichtlich, daß die Angestellten auf
freiem Tarifvertragsboden stehen: ob die OVÄ. die Pflicht hätten,

wegen der geringeren Bezahlung der Staatsangestellten den

Krankenkassenangestellten gegenüber einen Riegel vorzu¬

schieben, wäre sehr fraglich; daß die Staatsangestellten geringer
besoldet würden, können doch di« Kassenangestellten nicht
büßen. Ein falscher Standpunkt sei es, der Verbesserung der

Lebenslage der Angestellten entgegenzutreten. Welche Erregung
und Verwirrung durch die Richtlinien und die Anweisung an dio
VÄ. unter den Angestellten ausgelöst, sei daraus ersichtlich, daß
aus fast allen Teilen Thüringens Proteste eingegangen seien«
denn durch die VÄ. hätten die OVÄ. von den Kassenvorständen
u. a. verlangt: ein Verzeichnis der sämtlichen Angestellten, das
enthalten muß die gegenwärtigen Bezüge, getrennt nach Grund¬
gehalt und Zulagen, die Oeburtszeit. den Schulbesuch, die weitere
Vor- und Ausbildung, evtl. Prüfungen, die Militär- und Kriegs¬
dienstzeit, den Zeitpunkt der Aufnahme in die Kasse, die bis«

herigen Stellen (Amtsbezeichnung), die Beförderungen im Dienst
der Kasse und die Art der Tätigkeit während der Kassenlauf¬
bahn; dazu hätten die OVÄ. kein gesetzliches Recht, nach wio

vor stehen wir freien Angestellten auf den Boden des freien
Tarifvertrages.

Reg.-Rat Rasch (OVA. Gotha) polemisiert gegen Heibig,
geht näher auf die Oothaer Verhältnisse ein und ist der Meinung,
daß die Kassenangestellten höhere Gehälter nicht erhalten
dürften.

Geh.Ober-Reg.-Rat L ang be 1 n (OVÄ. Arnstadt): Es müsse

festgestellt werden, was im „auffälligen Mißverhältnis4' nach
§ 355 der RVO. stände, vielleicht können Vereinbarungen mit
der Regierung getroffen werden, um mit dieser nicht in Wider¬
spruch zu geraten; wegen der Richtlinien könnten unter Be¬
teiligung der Interessenten erneute Verhandlungen stattfinden.

.

Oeh. Reg.-Rat Krause (OVA. Gera): Die Richtlinien und

Anweisungen habe ich noch nicht hinausgesandt; solange der

§ 355 der RVO. noch zu Recht bestehe, müßten sich die OVÄ.
danach richten bzw. handeln, wenn sie nicht Gefahr laufen

wollten, mit der Regierung in Kollision zu geraten; wenn dieser
Paragraph nicht mehr bestünde, hätten die OVÄ. auch nicht
mehr die Verantwortung. Vielleicht ließe sich bei der jetzigen
Konstellation des Reichstags die Beseitigung dieses Paragraphen
erreichen. Wenn die Angestellten für ihren Tarif die Verbind-

hchkeitserklärung erlangen könnten, würde auch manches erreicht

sein, aber es bestehe noch der Zeitzer Verband mit 3000 Mit¬

gliedern, das wäre ein reiner Berufsverband, während im Zcntral¬
verband alle Beureauangestellten aufgenommen wurden. Ob
eine gemeinsame Beratung für die Richtlinien nützlich sein

würde, weil es seiner Meinung nach eine Prinzipienfrage sei,
wäre sehr fraglich, weil der Vertreter der Angestellten den

Tarifvertrag verte'dige.

Fischer (Thür. OKK.-Yerband): Mit der gemeinsamen

Beratung sind wir einverstanden, in den einzelnen Sätzen muß
Spielraum gelassen werden.

Hei big (Zentralverband der Angestellten): Auf 1030 Ver¬
sicherte könne man jetzt einen Angestellten nicht rechnen, diese
Zeit wäre längst vorbei; den Krankenkassen wären nach und

nach immer mehr Aufgaben zur Erfüllung gestellt. Der Zeitzer
Verband komme für Thüringen nicht mit 3000. sondern höchstens
mit etwa 30 Mitgliedern in Betracht, während für unseren Ver¬

band in Thüringen weit über 300 in Betracht kommen. Grund¬

sätzlich stimmen wir der gemeinsamen Beratung zu, aber es

müCte ungefähr so wie in Köslin verfahren werden, die Reichs¬
besoldungsordnung ist für uns nicht grundlegend.

Eichstädt (Sekretär des Thür. OKK.-Verbandes>: Bei

der Formulierung der Richtlinien bin ich nicht mitbeteiligt ge¬

wesen; ich bin vordem gutachtlich gehört worden. Aui der

Kasseler Krankenkasseutagung habe die RBO. auch eine wich¬

tige Rolle gespielt.

Oeh. Ober-Reg.-Rat Langbein (OVA. Arnstadt»: Wenn

die Richtlinien auch für die OVÄ. sein sollten, so könnte man

aber doch jetzt nicht sagen, daß diese als Entwurf hinaus¬

gegangen seien: eine Beratung der beteiligten Kreise ist empfeh¬
lenswert, d.e Anweisungen aa die VÄ. müßten zarfickfefogea
werden. Sehr richtig!)

Sti itsrat Otto (Weimar): Die Aussprache hat ergeben, daß

die OVA. die ergangenes Anweisungen an die VÄ i cknenmea
d wegen der Richl en sollen im La:;fe dieses Monats safer

1 .: der TI tr Landes: egien | i .sarr.e

Verhasdlsngen stattfinden.

I> Verhandl ng lehrte klar '. deutlich'«
daß die . K« o\A. dar, . \ R- id Anweissngen



Nr. 8 — 1921 Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung 63

••

M

«ff

• t

• t

bestrebt waren, unseren auch ihnen bekannten Tarifvertrag

nicht voll und ganz anerkennen zu wollen. Wir hoffen jedoch,

daß die OVÄ. durch diese Aussprache eines Besseren belehrt

sind und einen weiteren Versuch nicht unternehmen werden,

den Kasserangestellten bei Verbesserung ihrer Lebenslage hin¬

dernd in den Weg zu treten.

Bezirkliche Abmachungen für Krankenkassenangestellte In

Schleswig-Holstein. Es wurden folgende Abmachungen ge¬

troffen:
Zu Ziffer 4 Absatz 12.

Die MindcsttcuerimgsznJagen betragen in der

Ortsklasse IV 6000 Mk. für alle Angestelltengriipren
III 6000 » ¦ „

.,
II 7000 „ m m „

,. i 7000 n m m et

Zu Ziiier 5 des Reichstarifes.

Die Hilfsarbeiter erhalten nach sechsmonatiger Be¬

schäftigung einen nach Wochen bemessenen Lohn, der betragt:

im Alter von 17 Jahren 60 Proz.

•• ««
18 •« #0 ««

„
19 m

80

-
20 n

90

21 95

der Bezüge der untersten Angestelltengruppen.

Fiir die ersten sechs Monate werden 95 Proz. der prozentual

errechneten Bezüge gezahlt.

Aushilfskräfte erhalten dieselben Bezüge.

Hilfsarbeiter über 21 Jahre erhalten nach sechs¬

monatiger Beschäftigung das Anfangsgehalt der Angestellten-

Kruppe, die nach ihrer Arbeitsleistung zustandig ist. Mit der

Anstellung rücken sie in die nächst höhere Gehaltsstufe. Wahrend

der sechsmonatigen Beschäftigung werden 95 Proz. gezahlt.

Die Besoldung jüngerer Arbeitskräfte dieser Art regelt die

Ortskrankenkasse in Gemeinschaft mit der zuständigen Orts¬

oder Bez.rkbgrjppe des Zentralverbandes der Angestellten.

Zur Durchführung des Tarifs im Freistaat Sachsen. Eine

sehr gut besuchte Versammlung der Krankenkassenangestellten

der Kreishauptmannschaft Chemnitz tagte am 13. April 1921 im

Restaurant ..Hoffnung". Kollege Köhler. Vorsitzender des Landes-

ausschusses der Krankenkassenangestellten für Sachsen referierte

über den vom Reichstarifausschuß unter Vorsitz des Regierungs¬

rates Brand am 6. April 1921 in Dresden gefällten Schiedsspruch.

Reichsbesoldungsordnung oder Tarifvertrag sei die Streitfrage

bisher gewesen. In einer am 16. Juli 1920 tagenden Sitzung

habe sich bereits die Vertretung des Kassenunterverbandes gegen

cie Besolduugsordnung erklärt« aber bereits am 23. Juli 1920 mit

der kaum in Frage kommenden gelben Organisation unter Aus¬

schluß dei Zentralverbandes der Angestellten eine die Rcichs-

besoldufcsgsordnuttg anerkennende Vereinbarung getroffen« Her

Schiedsspruch habe endlich Klarheit Beschatten und eine prin¬

zipielle Anerkennung des Tarifes gezeitigt. Dadurch sei die

einen Gehaltsabbau bedeutende Vereinbarung mit den Gelben

hinfällig« ffir die KassenangesteUten Sachsens komme nur der

Tarif und nicht die Reichsbesoldungsordnung in Frage. Die An-

wendung des Sperrgesetzes in Sachsen ist abgewehrt. Das Ar-

beitsministeriain Sachsen hat sich in einer Streitsache der Kran¬

kenkasse Meißen gegen Anwendung des Spertgesetzes ent¬

schieden. Wo Kinderzulagen gezahlt werden, sind sie weiter zu

gewahren. Neue diesbezügliche Vereinbarungen sind nur örtlich

zu regeln. Der Schiedsspruch sieht unter Wegfall der soge¬

nannten ..Sachscnzu'age" folgende Sätze vor:

OrUklaaUe I 5000 Mk. steigend innerhalb \2 Jahren auf 7500 Mk.

II 4700
.. .. M

12 7050 .,

HI 4600 „ .. „
12 «.

6900 .,

IV 4000 ,. ^ ..
12 ?. .. 6000 „'

Die wesentliche Verbessernas gegen die Reicbsbesolduntts-

ordnung ist nachstehend ersichtlich. Dabei ist zu beachten« daß

die Höchstgehälter bei dieser erst nach 16 Jahren, beim Tarif

bereits nach 12 Jahren erreicht werden, und dal! die Gruppierung

nach der RBO. weit ungünstiger ist als nach dein Tarif.

Rcichsbesoldungsordnung. Tarif. Ortsklasse I.

Gruppe Anfangs- Fndgehalt Anfarus- Endgehalt Klasse

VIII 16660 24140 Mit* 16S20 25230MÜ. I

VII 15 MO 22 610 .,
15860 23790 «.

II

VI 14960 21590 ..
14900 22350 -

IM

V 13 430 19 720
.«

13 940 20 910 ..
IV

Die nächste Aufgabe ist. bei allen Vorstanden der Ka- die

Beftih'ung nach Tar.i durchzusetzen.

Der Schiedsspruch vom 2. April 1921 und seine Konse¬

quenzen. Der Schiedsspruch vom 2. April 1921 für die Ange¬

stellten der Berufsgenossenschaften bringt klar zum \ tdruck.

daß nach der Bestimmung der Zifier Iil D des Uebereinkommens

von einer automatischen Anpassung der Gehälter der

Bcrufsgenossenschaftsangcstellten an dic Sätze der RBO. nicht

die Rede sein kann. Hiermit ist einwandfrei festgestellt.

uaß die soft jeher vom ZdA. vertretene Auffassung über die

Auslegung dieser Frage die richtige var. Die Gehälter sollen

nicht auf bestimmte vergleichbare Klassen der RBO. fest¬

gelegt« sondern diesen nur angepaßt werden. Es ist daher

zulässig, daß die Gehälter etwas weniger oder mehr als die

vergleichbaren Klassen der RBO. betragen können. Weiter be*

trachtet es der Schiedsspruch gewissermaßen als gegebene Tat¬

sache, daß eine Besserstellung der Bg.-Angestellten gegen¬

über den Reichsbeamten nach dem Uebereinkommen vom 8. De¬

zember 1920 bestanden hat und daß für den Schlichtungsausschufl

jetzt keine Veran?assung vorliegt, diese angebliche Besser*

Stellung dadurch zu vergrößern, daß auf die an sich

höheren Gehälter der Bg.-Angestellten die gleiche prozentige

Teuerungszulage wie für die Reichsbeamten gewährt wird.

Ohne daß wir uns mit der Auffassung des Schiedsgerichts hin¬

sichtlich der richtigen Klassifizierung nach der RBO. identifi¬

zieren wollen, halten wir es zurzeit jedoch für zwecklos, über

die Berechtigung der Auffassung des Schiedsgerichts zu streiten«

Aus diesem Grunde hat das Schiedsgericht statt der verlangten

20proz. Erhöhung der Teuerungszuschläge nur eine solche von

15 Proz. und weniger festgesetzt, um gewissermaßen einen Aus¬

gleich den Staatssätzen gegenüber zu schaffen. Daraus geht

hervor, daß die RBO. uns wie ein Bremsklotz anhängt und daß

es nach Lage der Dinge geradezu eine Unmöglichkeit ist. über

die RBO. noch wesentlich hinauszukommen. Die Regierung und

alle maßgebenden Stellen haben aber rückhaltslos anerkannt,

daß die Beamtengehälter auch jetzt noch unzureichend

sind, daß jedoch der Staat infolge seiner finanziellen Notlage

einfach nicht mehr zahlen kann. Wenn wir nun demgegenüber

feststehen müssen, daß von einer derartigen finanziellen Not bei

den Berufsgenossenschaften keineswegs die Rede sein kann, daß

in der Industrie Profitraten von 100 bis 120 Proz. nichts seltenes

sind, daß selbst der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes. Herr

Generaldirektor Dr. Wussow. in der Zentralarbeitsgemeinschaft

für das Deutsche Transport- und Verkehrsgewerbe die Gewinne

der hierfür in Frage kommenden Industrien als viel zu hoch

und unangemessen bezeichnet hat, und daß ferner im sozial¬

politischen Ausschuß des Reichswirtschaftsrats die beiden Sach¬

verständigen der Deutschen »Berufsgenossenschaften, Dr. Ostern

und Raul Müller (See-Berufgenossenschaft) die finanzielle

Leistungsfähigkeit der Berufsgenossenschaften ausdrücklich be¬

stätigten („Vorwärts" vom 10. Dezember 1920), so behaupten

wir erstens, daß die Berufsgenossenschaften wohl in der Lage

sind, ihren Angestellten ausköm.mliche Gehälter zu zahlen und

zweitens, daß die vom Verbaruv geforderte Beamtenbesoldung

das grollte Hindernis iür die Festlegung unserer Gehälter dar¬

stellt. Wenn bei den Krankenkassen eine höhere Bezahlung

möglich ist, zumal bei ihnen die Beiträge zum Teil durch die

Versicherten selbst aufgebracht werden, warum sollte das nicht

erst recht bei den Berufsgenossenschaften möglich sein? Und

wir behaupten weiter, daß es bei den Tarifverhandlungen im

Dezember 1920 schon zelunzen wäre« bei freier Festsetzung der

Gehälter nnter Zugrundelegung des Existenzminimums die Ge-

samtbezüge so festzusetzen, wie sie erst letzt nach Erhöhung

der Teuerungszulagen erreicht worden sind, wenn der Verbaruv

nicht in der stillen Hoffnung auf die Beamteneigenschaft sich

so fest an die RBO. geklammert hätte. Diese Tatsache möchten

wir heute allen Kollegen nochmals ins Gedächtnis rufen. Der

Arbeitgeberverband hatte seinerzeit sofort erkannt, daß die vom

ZdA. gewünschte freie Festsetzung der Gehälter für ihn un¬

günstiger war und sich deshalb der vom Verbaruv geforderten

RBO. angepaßt. Alle unsere, den Verbaruvvertretcrn damals

eindringlichst gemachten Vorstellungen, al'e unsere Ueber-

redungskünste bei den Verhandlungen haben aber nicht ge¬

fruchtet, weil sie Illusionen Sachlagen und keinen Sinn für die

realen Verhältnisse haben. Obwohl in einer Sonderberatuug bei

den damaligen Verhandlungen Meinungsverschiedenheiten dar¬

über unter ihren eigenen Verhandlungsteilnehmcrn bestanden,

hatte doch durch eine vorgenommene Abstimmung die Mehrheit

ihrer Vertreter sich f H r die RBO« erklärt. Erst, als kurz daran!

die weiteren Verhandlungen reigten« dafl ihre Forderimg nach

der Gleichstellung der AbteilungsVorsteher mit den Regierungs*

raten völlig unhaltbar war, erklärte ihr Vorsitzender plötzlich«

jafi er sich nunmehr den Forderungen des ZdA. anschließe. Aber

da war es bereits so I und r i r te er noch von ien

Arbeitgebern den Vorhalt Ier Ii lecken. Diese

Inkonsequenz hat sich bereits in versc lensten Gelegen¬

heiten gezeigt z. B. hti Set rbaren Stellung zu

der Frage der Beamf über die von denselben

fuhren Jen Kollegen des Ve »rersc t 'ersten Interpre¬

tationen gegeben werden« a
; lie wir noch besonders zurück¬

kommen werden: lerner da wiederholten Unfall anläß¬

lich de: Abgabe der bek; te , vom Arbeitgeberverband ver¬

langten Erklärung, die 7\>m A s :k brachte, daß man, wenn

man einen TarH abgeschlossen hat. nicht das Prinzip des Tarifs

:äinpfen darf, und weiter de: o:fi/ n Stetlungnati ne

im RAM. zu de- Reichs- . frage des abgeordneten Hol

datier« Qegen diese Anfr -
welche die Unterstellung er

Berufsgenossenschaftsangestellten nnter die RBO. md die an¬

wenden.* des Sperrgesetzes bezweckt wnrde sowohl i
'

r-

beitgeber ah auch twi ZdA, Verbaruv i lung

genommen, obwohl letzterer sonst b< teder Gelege sit iür die
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RBO. eintritt. So ließen sich noch verschiedene andere Bei¬

spiele anführen, die die ganze Zerfahrenheit in den \erbaiuv-

kreiscn erkennen lassen.

Durch den Schiedsspruch vom 2. April er. wird nun ganze

verfehlte Taktik des Verbaruv von neuem offenbi !>en

Herren ist der Sei :h InBerst es wird

nach einem Sflndenbock gesucht der S Jet

haben soll« E i en solchen gl i bereits n zu

hal> aber nicht etwa in den Krc . des \erbaruv. ¦ lern

— in denen des ZdA.!! —

Wenn i in de- K\ Bwner Verbaruv auch ein

Kollege der Bei r ort- z als «.unbelehrbar*1 bezeichnet

ird« so n iten wir dein Verbaruv zur Informatl mitteilen,

daß die Auffassung .s K egen zu dieser oder jener Prag«
nicht nur seine eige wnden auch die Jer hiesigen Sektioi

leitung • ies Hauptvorstandes ist und daß diese Auffassung
ledenfa n immer als richtig; vorteilhaft unJ kons

u erwiesen .hat.

Zum Reichstarif für die Berufsgenossenschaitcn. Es inter-

essietti auf 4 .
Tar.fveihandluncen suräckiukommeu und ein¬

teilte Fragen crundsätzheher Art unter dem Gesichtswinkel der

praktischen Auswirkung zu prfiiin. Da ist vor allem zu unter-

Suche««« ob es zweckmäßig war« die schematische Untersteilung
unter die Rcichsbcsoldungsordnung (RBO.) zu fordern, oder ob

es nicht vielmehr des Enderfolges wegen richtiger gewesen

wäre, die Gehälter unabhängig vou der RBO. aufzubauen unter

Beibehaltung der alten Besoldunssbedingungcn; vielleicht durch

Gewährung eines prozentualen Zuschlages zu sämtlichen tarif¬
lich festgelegtes Bezügen. Zunächst ist hierzu zu bemerken,
daß an dem B e s o 1 d u n g s sy s t e in. wie es im alten Tarif

vorgesehen war, auch durch Anwendung de; Rcichsbesoldungs-
ordnuttf nichts geändert wurde, denn das Gesamteinkommen

an sich ergibt sich nach wie vor aus: a) dem festen Grund¬

gehalt, b) einem Ortszusehiag, c) einer Kinderzulage und d) einem

Tuueruagszaschlag.
Die Verschlechterung durch dic Zugrundelegung der Reicht

besoklungsordnunti bestellt nun darin, daß der Ortszuschlag nach

unserem alten Tarif zu zwei Drittel aui die Pension angerechnet
wird, während n«icfa der RBO. der Ortszuschlag nur zu 50 Proz.

pensionsfähig ist. Die schematische Unterstellung unter die

RBO. führt aber unabwendbar dazu, daß zukünftig eine Prüfung
und d*e Zurucklegung einer sogenannten Diätarzeit verlangt
wiirde: die Anstellung und damit die erste Besoldungsstuie
könnte dann iu der Regel erst mit dem 26. Lebensjahre erreicht
werden. I«>ie gegenwärtige Unzulänglichkeit dei Staatsbeamteu-
besoldang bringt aber eine Gefährdung der Interessen der

KoUegenschaft allgemein mit sieh. Infolge der bekannten

Schwerfälligkeit der Instanzen, die über eine Aenderung der

Beamtenbesoldung zu befinden haben und aii der vielen poli-
i sehen Einflüsse, die hierbei eine lähmende und hemmende Wir¬
kur,- anflbea, wird eine Erhöhuug der Bezüge kaum oder nur

uter ganz besonderen Verhältnissen (Druck de; Eisenixtiiner
v. iL) — die allerdings ia dem erforderlichen Ausmatk nicht
mehr zu erwarten stellen — stattfinden. Die Bindung an dic

Re disbesoldungsordnung hat in Anbetracht dieses Umstandes
die besonders schwerwiegende Folge, daß wir auf eine Erhöhung
der Teuerungszulage nur dann Aussicht haben, wenn auch den
Beamten eine solche gewährt wird, selbst wenn an Hand von

Statistischen Ergebnissen und Bld Grund der allgemeinen Er-

jahrungeu tMchgewiesen werden kann, daß eine erhebliche Ver-
leuermg der Lebenshaltung eingetreten ist. Aber ganz ab¬

gesehen davon hätte bei den Verhandlungen unsere Forderung
unter Zugrundelegung des Existenzminimums und unter Hinweis
aui die bedeutend höhereu Ochälter der Krankenkassenange¬
stellten und anderer Berufsgruppen viel leichter begründet wer¬

den können und mehr Aussicht aui Erfolg gehabt als aui dem

Wege über eine höhere unlogische Klassifizierung nach der RBO.
Aus alledem geht zweiiclsrtce. hervor, daß wir ohne die

RBO. ;n materieller Hinsicht eine bessere Grundlage für den
tbschtufl eines neuen Tarifvertrages gehabt hätten. Die Tat-
sa he. daß mit der Antebnung au die RBO. die Festsetzung
höherer Qehälter hintangehalten wurde, wird immer noch nicht
genügend gewürdigt Die RBO. bildete für den Arbeitgeber-
Verband das Mittel, um die bessere Besoldung herumzukommen.
Auch unsere Position hinsichtlich der ideellen Bestimmungen
wäre günstiger (gewesen. Wir buhen diese Sachlage seit Monaten
schon klar vorausgesehen und auch die Verbaruv-Vertreter bei
den Verhandlungen noch rechtzeitig und eindringlich gewarnt

k ier ohne Erfolg. -. kam es denn« wie es unter diesen
Umstanden kommen mußte«

Die Verhandlungen im Re chsarteUsministerium (RAM.)
urden am 20. 11. und 24« IL l«H0 unter Beteiligung des Arbcit-

geberverbandes und der beiden Arbeitnehnwroiganisatsonen ge-
fiihrt Es wurde ein Schiedsgericht gebildet, welches aus drei
unparteiischen VorsiUenden aus dem R\M.. viei Arbeitgeber-
beisiUeru und je zwei Arbeitnehmerbeisitzern bestand. Von
unserer Seite wurden dic Kollegen Heilmann und SeheffIer als
Beisitzer bestimmt« Wii legten auf d.e Anwesenheit des Kollegen

tfcdrnann In dem Schiedsgericht deshalb besonderen Wert weil

er als einziger in der Spruchkammer die Materie voll und ganz

beherrschte. Trotzdem versuchte der Verbaruv, den Kollegen
Heilmann als Besitzer abzulehnen, was ihm Je doch mißlang
Hinterher scheint er d.e Richtigkeit unseres Vorgehen doch er-

I Lu *n. Er liefl nämlich eine Aenderung bei seinen

Be sittarn eintreten. Die V gen wurden geteilt in-eine.
Generaldebatte und eine Si ission. Die Punkte, über di«

re Einigung in den fr,
. sn Kommission handlungen bereits

erzielt war. wurden ausgeschalte De: Arbeitgeberverband
forderte in der Hauptsache die 48stiiu — ungeteilt 45stüudige
— Arbeitszeit; er lehnte die Mitwirkung des Betriebsrates bei

Qewährung der Punktionszulagen sowie bei Festsetzung der

Qehälter fflr nicht ständig Angestellte ab und wollte auch die

Bezüge der Jugendlichen erst VOra IV. Lebensjahre ab geregelt
haben. De Rückdatieruqg auf den 1. September 1920 bezeichnete

er als sehr weitgehend« war aber bereit, eine Besatzungszulagd
wie bei den Reichsbeamten zu gewähren.

Der Verbaruv iorderte die schematische Unlerstelhmg unter

die RBO., ferner eine Zweiteilung dtr Klasse I und eine Zwei*
teilung der Klasse II. Die so geschaffene Klasse Ia sollte mit
der Klasse X der RBO. vergleichbar sein.

Der Zentralverbaud der Angestellten führte aus. daß. wenn

die verlängerte Arbeitszeit als Ueberstunde bezahlt wird, das

Arbeitgeberangebot keine Verbesserung bedeute und lehnte die

Anwendung der RBO. ab; er bezeichnete ferner die daselbst

festgesetzten Gehälter als unzulänglich. Er iorderte eine besser©

Regelung als nach der RBO. und unabhängig von dieser unter

Zugrundelegung der wirtschaftlichen Notwendigkeit.

In der Spezialdebatte begründete der Verbaruv äuCerst
schwach die Gleichstellung der Klasse I mit der Klasse X der

RBO. Er Ist mil dieser Begründung auch hier kläglich hinein¬

gefallen, wie es bereits bei den früheren Kommissionsverhand¬

lungen geschehen ist. Ein Vertreter des ArbeitgeberverbaivJes
verlas die Beamtenkategorien der Klasse X und führte aus, daB

es anmögtiefa sei. einen Sekretär oder Abteilungsvorsteher bei
einer Berufsgenossenschaft mit einem Regierungsrat gleichzu¬
stellen usw. Die zugegebene Tatsache, daß einmal ein Bernfs-
genossenschanssekretär einen besseren Schriftsatz verfertigt ais
ein Regierungsrat. rechtfertigt nicht die allgemeine Gleich¬

stellung dieser Gruppen. Ferner sagte er, jedenfalls im H.u-
blick auf das StrebM des Verbaruv nach der Beamtencigen-
schaft daß der Arbeitgeberverband aich nicht iür alle Zeit a»if

d.e Reichs!>eamtenbesoidu!.g als solche festlege. Darauf wurde

die Debatte geschlossen.

In der Kammerberatung wurde dann, weil es für den Ar¬

btitgebervei band gunstiger war. gegen den Willen der Beisitzer
des Zentralverhandes der Angestellten die Zugrundelegung der

RliO. beschlösse!'. Nachdem hieran nichts mehr zu ändern war.

setzten sich unsere Vertreter mit ganzer Kraft für eine höhere

Klassifizierung ein. Das Schiedsgericht war in der Mehrheit
aber der Ansicht, daB die Tätigkeit der Berufsgcnossenschaws-
angestellten im aller h ö ch St en F a 11 e mit den Rangklasse.i
3—s der RBO. verglichen werden könne. Es gelang unseren

Vertretern durch die Forderung, daß dann auch dic Geschäfts¬
führer unter die RBO. fallen müßten, die schematische Anpassung
abzuwenden und eine etwas günstigere Festsetzung der Ge¬
hälter zu erreichen als sie die vergleichbaren Klassen der RBO.
vorsehen. Auch ist es unseren Vertretern geglückt, an Stelle
der geforderten 48stfindigen« ungeteilten Arbeitszeit eine solche

von 45 Stunden durchzusetzen. Im übrigen ist der Schiedsspruch
des Re chsarbeitsministeriums bereits am 26. November 1920

allen Ortsgruppen übersandt worden.

Die Abstimmung über die Annahme oder Ablehnung des

Schiedsspruches hatte das Ergebnis, daß der Schiedsspruch mit

knapper Mehrheit angenommen worden ist.

Nachdem ein Verbaruv-Vertreter schon während der K'>m-

missionsverhandlungen eine Dreiteilung der Klasse I und eine
Zweiteilung der Klasse II vorgeschlagen hatte, wurde von dem¬

selben Vertreter ohne unsere Zustimmung ein Gehaltsangebot

gemacht welches für Klasse J im Anfangsgehalt um 80 Mk. im

Endgehalt um 3fy) Mk., für Klasse II hn Anfangsgehalt um 120

Mark, im EndgehaN um (00 Mk. und für Klasse III im Endgehalt
um 460 Mk. hinter dem letzten Angebot des Arbeitgeberver¬
bandes zu ruckst aud. Dadurch wurde e* später nicht

mehr möglich« über das Verbarnvangebot wesentlich hinauszu¬

kommen. Durdi dieses Angebot sind zweifellos die Interessen

der Kollegenschaft in erheblicher V\eise geschädigt worden.

Diese Schädigung wurde aber noch verschärf! durch den Antrag

s Verbaruv an das Rekhsarbcitsmipisterium« über den neuen

Taril unter Zugrundelegung de- RBO. (auch hinsichtlich der Gc-

haltssätze) entscheiden zu lassen. Man kann ruhig behauptest
die Interei Ier Koüegen sind durch das unverständige Ver¬

halten eines bestimmten Tc i I rer Vertreter schwer geschadigt

worden. Vergesse n au über der Wirkung nicht die Ursachen.

Solange diese bestehen« wird ein Vorwa ssch t len allerdin

s« in.
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